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Weiterbildungsgesetz: Die Wirtschaft spielt eine zentrale Rolle

Die Bundesverfassung gibt dem Bund den Auftrag, ein Weiterbildungsgesetz zu schaffen. In verschiedenen Beiträgen versucht Travail.Suisse jene Inhalte zu benennen, welche in das zu schaffende Gesetz aufgenommen werden sollen. Der heutige Artikel formuliert die Forderungen gegenüber der Wirtschaft aus. Travail.Suisse ist überzeugt: Ohne verbindliches Engagement der Wirtschaft bleibt das Weiterbildungsgesetz ohne grosse Wirkungen. 
Ein wichtiges Anliegen des Weiterbildungsgesetzes muss es sein, das lebenslange Lernen für alle zu fördern
. Travail.Suisse ist der festen Überzeugung, dass das lebenslange Lernen für alle nur möglich wird, wenn ein Obligatorium eingeführt wird. Wir fordern daher von der Wirtschaft „drei Tage obligatorische Weiterbildung für alle Arbeitnehmenden, finanziert durch die Arbeitgeber“. 
	Die Massnahmen der Wirtschaft zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

1 die Finanzierung von mindestens drei Tagen obligatorischer Weiterbildung für alle Arbeitnehmenden.




Diese Forderung ist die minimale Basis für eine zukunftsgerichtete Weiterbildungspolitik. Ohne eine solche Lösung bleibt trotz neuem Gesetz mehr oder weniger alles beim Alten. Das heisst, dass wenig qualifizierte Personen auch in Zukunft den Zugang zur Weiterbildung nicht finden werden. 
· Selbstverantwortung kann das grundlegende Problem der Weiterbildung nicht lösen
Wer eine Weiterbildung machen möchte, muss fähig sein, vier Hürden zu überspringen: Die Hürde der Zeit, der Finanzen, der Organisation und der Motivation. Kann man auch nur eine Hürde nicht überspringen, so ist man von der Weiterbildung ausgeschlossen. Das Prinzip „Selbstverantwortung“ rechnet damit, dass alle Personen über genügend Ressourcen verfügen, die vier Hürden zu überspringen. Gerade für wenig qualifizierte Personen trifft das aber nur selten zu. Ihnen bleibt daher der Zugang zur Weiterbildung verschlossen.  

· Projekte für wenig qualifizierte Personen – und niemand geht hin
Statt ein Obligatorium einzuführen, kann man natürlich auch Projekte für wenig qualifizierte Personen entwickeln. Travail.Suisse befürchtet allerdings, dass der Aufwand in einem schlechten Verhältnis zum Ergebnis steht. Ein Beispiel: In einem Betrieb arbeitet eine Person, die auf eine bestimmte Tätigkeit angelernt wurde. Man ist mit ihrer Arbeit zufrieden. Niemand bemerkt ihre bildungsmässigen Defizite. Eine solche Person wird trotz für sie grundsätzlich geeigneten Projekten an keiner Weiterbildung teilnehmen. Sie wird sich still halten, wenn nicht jemand sie zu einer Teilnahme motiviert. Es ist daher politisch wichtig, dass ein minimales Obligatorium eingeführt wird. Dann bekommen die Projekte plötzlich Sinn, weil der Arbeitgeber wegen des Obligatoriums auch für seine wenig qualifizierten Mitarbeitenden Weiterbildungsangebote suchen muss. 

Drei Tage obligatorische Weiterbildung – was heisst das konkret?
Wenn ein Obligatorium eingeführt werden soll, muss geklärt sein, was das konkret bedeutet. Für Travail.Suisse sind drei Elemente bei der Umsetzung des Obligatoriums relevant:

· Die Festlegung der Weiterbildung soll im gegenseitigen Gespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgen. Vorrang haben Weiterbildungen, die dazu verhelfen, die Ziele am Arbeitsplatz besser zu erreichen.

· Die Weiterbildung kann in jener Form passieren, wie sie für den Betrieb und seine Angestellten stimmt: intern oder extern, individuell oder in Gruppen, seminarartig oder webbasiert.

· Die Weiterbildung muss bestätigt werden, und zwar unter Angabe der Lernziele und der neu erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen.  Damit hat die Bestätigung auch einen Arbeitsmarktwert. 

	Die Umsetzung des Obligatoriums erfolgt

a. im gegenseitigen Gespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

b. in unterschiedlichen Lernformen.

Die Weiterbildung wird unter Angabe der Lernziele und der neu erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen bestätigt.




Wie soll die Einhaltung des Obligatorium überprüft werden?
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass sich das System in weiten Teilen selbst kontrolliert. Indem die Mehrzahl der Arbeitnehmenden bei einem Stellenwechsel nur zu gern ihre Weiterbildungen auf den Tisch legen möchten, haben sie ein grundsätzliches Interesse daran, diese drei Tage Weiterbildung machen zu können. Wir schlagen aber darüber hinaus vor, dass bei der Revision eines Betriebes stichprobenartig überprüft wird, ob das Obligatorium auch eingehalten wird. Das Ergebnis ist im Revisionsbericht festzuhalten. 
	Die Einhaltung des Obligatoriums wird stichprobenartig durch die Revision überprüft.




Werden die hier formulierten Elemente mit denen in den letzten zwei Pressediensten
 ausformulierten Artikeln verknüpft, so lautet das Weiterbildungsgesetz gemäss unserem Vorschlag wie folgt:

	1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Grundsatz

Die Weiterbildung ist eine Aufgabe von Bund, Kantonen, der Wirtschaft und den Organisationen der Weiterbildung.

Art. 2 Definition

1 Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz umfasst jene Art von Bildung, welche lernzielorientiert ab dem 18. Lebensjahr ausserhalb der beruflichen Grundbildung und der Hochschulbildung im engeren Sinn stattfindet. 

Art. 3 Ziele

1 Dieses Gesetz fördert 

a. das lebenslange Lernen für alle

b. die Qualität der Weiterbildung

c. die Koordination und Transparenz in der Weiterbildung

d. die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.
2 Es regelt die Aufgabenteilung unter den Partnern nach Art. 1.
2. Kapitel: Die Aufgaben der Partner nach Art. 1

….

Art. 6 Wirtschaft

1 Die Massnahmen der Wirtschaft zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

a. die Finanzierung von mindestens drei Tagen obligatorischer Weiterbildung für alle Arbeitnehmenden.
b. …..
2 Die Umsetzung des Obligatoriums erfolgt

a. im gegenseitigen Gespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

b. in unterschiedlichen Lernformen.

3 Die Weiterbildung wird unter Angabe der Lernziele und der neu erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen bestätigt.

4 Die Einhaltung des Obligatoriums wird stichprobenartig durch die Revision überprüft.



Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik, Travail.Suisse 
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